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Die schwerbehinderte Alessia braucht während 24 Stunden Betreuung. (7. 8. 2013)
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Von: schweiz.sonntagxnzz.ch
Gesendet: Mi, 7. August 2013, 2.09
An: bastien.girodxparl.ch
Betreff: Vegi-Zwang

Lieber Herr Nationalrat Girod
Die Grünen in Deutschland haben

die Diskussion lanciert. Nun wollen
Sie die Idee in die Schweiz impor-
tieren: Pro Woche soll es in allen
Kantinen einen Tag ohne Fleisch
geben. Zwei Fragen stellen sich uns:
Fordern Sie den Vegi-Zwang auch
für das Restaurant im Bundeshaus,
die «Galerie des Alpes»? Und fürch-
ten Sie nicht, dass Ihre karnivoren
Ratskollegen bissig reagieren?

A point,
Ihre NZZ am Sonntag

Von: bastien.girodxparl.ch
Gesendet: Fr, 9. August 2013, 13.59
An: schweiz.sonntagxnzz.ch
Betreff: AW: Vegi-Zwang

Liebe NZZ am Sonntag,
Auch das Bundeshaus soll mit-

machen! Bauchschmerzen bereitet
mir die Gefahr, dass der Vorschlag
heisser gekocht als gegessen wird.
Erfreulicherweise sponsert Rolf Hiltl
der «Galerie des Alpes» einen Profi-
Kurs für vegetarische Küche in sei-
nem Kochatelier. Damit wird schon
bald ein Züri-Gschnätzlets serviert,
bei dem meine Ratskollegen gar
nicht merken, dass sie eben Weizen
im Kalbsfell genossen haben.

Mit frischem Gemüse,
Bastien Girod

Classe
politique
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Ueli Maurer, Provokateur, verblüfft
Freund und Feind. Die Wehrpflicht
sei schon lange abgeschafft, schreibt
der Verteidigungsminister in einem
Bericht – und dies nur wenige Wo-
chen bevor der Souverän sich an der
Urne zu genau diesem Thema äus-
sern kann. Ist die Schlacht um die
Miliz also bereits verloren? Gemach!
Die Abschaffung ist, wie so vieles
bei Maurer, nur semantisch. Man ist
bloss geheissen, statt von Wehr-
pflicht korrekt von Militärdienst-
pflicht zu sprechen. Was dies dem
Soldaten bringt? Vielleicht darf er
nun auch die «Hinweise für den
Wehrmann» ignorieren, die man auf
der Website der Armee noch findet.

Stephan Klapproth, Vorbild, macht
allen Jugendlichen mit Berufs-
wunsch TV-Moderator Hoffnung.
«Ich dachte, ich sei zu intelligent
fürs Fernsehen», gestand der Front-
mann von «10vor10» diese Woche
dem «Blick». Unerwartet stellte sich
heraus: Er war es nicht.

Dieter Spiess, Verkäufer, ruft nach
Bern. Am 22. August organisiert der
frühere Präsident der SVP Baselbiet
vor dem Bundeshaus den «ersten
nationalen Schuh-Tag», um, wie es
heisst, das «Schuhbewusstsein» zu
fördern. Dass gerade Spiess ein sol-
ches vermisst, verwundert: Er kandi-
dierte schon mehrmals für einen
Platz im Bundeshaus, bekam von den
Wählern aber immer den Schuh.

Diplomatie

Verbotene Lektüre
Im Thurgau, wo die Apfelbäume an
den Gestaden des Schwäbischen Mee-
res stehen, gibt es ein Bonmot. «Gsaat
isch gsaat» heisst es. Will heissen:
Was öffentlich geschrieben oder ge-
sagt worden ist, bleibt ein unumkehr-
bares Faktum. Was gesagt ist, kann
nicht mehr zurückgenommen werden.
Niemals. Es ist eine simple Weisheit,
passend zu einem modesten Unter-
tanenkanton. Bei den gnädigen Herren
zu Bern ist die Sache komplexer. Ge-
sagtes bleibt dort nur dann für alle
Zeiten öffentlich, wenn es der Obrig-
keit auch später noch passt. Ob es das
tut, ist von Fall zu Fall zu entscheiden.
Es ist eine Frage, die in Amtsstuben
von Bundesbeamten mit Akribie be-
arbeitet wird.

Max Schweizer hat das am eigenen
Leib erfahren. Schweizer war 2006 die
Nummer 2 der Schweizer Botschaft in
Ankara, und er hatte den Plan gefasst,
ein Lesebuch zur Schweizer Diploma-
tie herauszugeben. Nichts Neues, nur
Gesagtes und Geschriebenes: Artikel,
Reden, Texte zur diplomatischen Ge-
schichte der Schweiz, gruppiert in
Themenblöcke, versehen mit einer
Einleitung. Loyaler Diplomat vom
Scheitel bis zur Sohle, legte Schweizer
seinen Vorgesetzten im Aussendepar-
tement das Projekt zur Genehmigung
vor. Es würde, dachte er sich, eine
Formsache werden. Denn – logisch –
darf man das Gesagte und Geschrie-
bene auch ein zweites Mal drucken.
Gsaat isch gsaat, halt.

Schweizer ist Zürcher. Bei der Be-
urteilung der Sachlage hätte er sich
nicht vom Volksmund im östlichen
Nachbarkanton leiten lassen sollen,
sondern von den Gebräuchlichkeiten
in Bern. Dort nämlich nahm man sein
Anliegen zur Kenntnis – und schickte
es umgehend in langwierige interne
Konsultationen. Zeile für Zeile arbei-
tete sich der Apparat des Eidgenössi-

schen Departements für auswärtige
Angelegenheiten durch das Manu-
skript. Schnell tauchten Bedenken auf:
Man vermisse die wissenschaftlich
fundierte Ordnung in der Textsamm-
lung, es fehle eine politische Prioritä-
tensetzung, die Einleitung zum Text-
band sei gelegentlich etwas banal ge-
raten. Heikel sei es, an die Affäre um
den geldwaschenden Schweizer Bot-
schafter in Luxemburg zu erinnern,
hiess es, man möge diese Geschichte
doch eher nicht erwähnen. Auch das
Titelblatt sowie der Titel des Buchs
seien nicht sonderlich ge-
lungen.

In der Summe, so teil-
te der Berner Beamten-
apparat im April 2006
Schweizer schriftlich
mit, sei eine Publika-
tion der bereits pu-
blizierten Texte nur
erlaubt, wenn die
Einleitungen radi-
kal umgeschrie-
ben, die Texte
neu gruppiert
und gewisse
ganz ausgelas-
sen würden. Zu-
dem seien alle

im Buch vorkommenden und noch
lebenden Personen – also Hunderte –
um Erlaubnis zu bitten. Im Übrigen
beschied man Schweizer freundlich,
«dass sich Angestellte des Departe-
ments am Einsatzort jeder Äusserung
und Handlung, die sich störend auf
die Politik der schweizerischen Behör-
den, namentlich auf die Aussenpolitik,
auswirken könnten, zu enthalten ha-

ben». Zu gut Deutsch:
Entweder das Projekt
wird wahlweise beer-
digt, komplett über-
arbeitet – oder es gibt
Ärger.

Berna locuta, cau-
sa finita? Nicht
ganz. 2011, ein Jahr
vor seiner Pensio-
nierung, befasste
Schweizer die Ber-
ner Zentrale erneut

mit dem Projekt.
Und siehe da: Da er

nun, zum Zeitpunkt
des Erscheinens des

Buchs, aus dem diplo-
matischen Leben ausge-

schieden sein werde,
«freut es uns, Ihnen mit-

teilen zu können, dass wir
– nach internen Konsulta-

tionen – ihrem Vorschlag
zustimmen können». Dieser

Tage erscheint der einst amt-
lich verbotene Band mit unver-

ändertem Inhalt unter dem Titel
«Diplomatenleben – Akteure,

Schauplätze und Zwischenrufe» nun
also doch noch.

«Gsaat isch gsaat», Gedrucktes darf
also doch auch nach bernischer Lesart
gedruckt werden. Das ist in einem
freien Land beruhigend. Auch wenn
man gelegentlich bis zur Pensionie-
rung auf die Freiheit warten muss.
Pascal Hollenstein

Ins Heim gegen den Willen
der Eltern – wegen der Kosten
Wer sein schwerbehindertes Kind zu Hause pflegt, riskiert den
finanziellen Kollaps. Ein politischer Vorstoss soll das ändern
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Etwa 900 Familien betreuen ihr
schwerbehindertes Kind selbst.
Sie sind gegenüber Eltern, die
ihr Kind in ein Heim geben,
finanziell stark benachteiligt.
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Katharina Bracher

An der Art, wie Alessia wimmert, hört
ihre Mutter, ob sie Schmerzen hat oder
bloss lauthals Zuwendung einfordert.
Im September wird das blonde Mäd-
chen, das mit seiner älteren Schwester
und der Mutter am Hallwilersee lebt,
vier Jahre alt. Alessia kann sich nicht
bewegen, sie ist vollständig gelähmt.
Sie hat regelmässig Epilepsie-Anfälle,
leidet unter Spasmen und starker
Schleimbildung, die zu Atemnot führt.
Alessia ist nahezu blind, ernährt wird
sie über eine Magensonde. Sie zu pfle-
gen, ist äusserst anstrengend – wäh-
rend 24 Stunden am Tag.

Ihre Mutter Petra Schwegler tut es
trotzdem. Und geht damit nicht nur an
ihre physischen und psychischen, son-
dern auch an ihre finanziellen Gren-
zen. Zu den täglichen Arbeiten wie
Waschen, Wickeln, An- und Ausklei-
den kommt die aufwendige medizini-
sche Versorgung. Der Schleim muss
aus den Atemwegen abgesaugt, Alessia
muss umgelagert und die Wundpro-
phylaxe vorgenommen werden. Das
Mädchen wird häufiger gebadet als ge-
sunde Kinder, damit sich seine ver-
krampften Muskeln etwas entspannen
können. Orthopädische Hilfsmittel wie
das speziell angefertigte Korsett und
das Stehgestell müssen angelegt und
angepasst werden. Daneben erfordert
die Koordination von Therapien, Kran-
kenhausaufenthalten und Behörden-
gängen viel Zeit.

Hinzu kommt die Bürokratie, «mein
50-Prozent-Job», sagt Schwegler lako-
nisch. In Alessias Zimmer stehen ein
halbes Dutzend dick gefüllte Bundes-
ordner. Alessia erhält Beiträge aus ver-

schiedenen Töpfen der Sozialversiche-
rungen. Sie heissen Intensivpflege-Zu-
schlag, Hilflosenentschädigung und
Assistenz-Beitrag, welche die Invali-
denversicherung (IV) entrichtet. Hin-
zu kommen Leistungen der Kranken-
versicherung. Es handelt sich um büro-
kratische Konstrukte der Verwaltung,
mit denen Alessias Mutter erst einmal
umzugehen lernen musste. Damit sie
die Beiträge für ihre Tochter erhält,
muss sie sich immer wieder von neu-
em rechtfertigen – oder sie sogar vor
Gericht erkämpfen.

Trotzdem reicht das Geld nicht aus.
Detailliert hat Petra Schwegler aufge-
listet, welche Mehrkosten durch die
Pflege von Alessia entstehen. Um die
4000 Franken sind es monatlich, die
keine Versicherung übernimmt. «Vom
finanziellen Aspekt her wäre es besser,
wenn wir Alessia ganz in ein Heim ge-
ben würden», sagt die Mutter. Doch
das will sie nicht. «Meine Tochter hat
ein Anrecht auf ihre Familie.» Leider
aber würden Familien, die ihr schwer-
behindertes Kind zu Hause pflegten,
vom Gesetzgeber diskriminiert.

IV profitiert von Gesetzeslücke
Diese Feststellung wird nun auch von
juristischer Seite gestützt. Thomas
Gächter, Professor für Sozialversiche-
rungsrecht an der Universität Zürich,
schreibt in einem Gutachten, dass die
Schweiz gemäss Bundesverfassung und
internationalen Abkommen die Pflicht
habe, Bedürfnisse von schwer kranken
und behinderten Kindern zu berück-
sichtigen (siehe Box). Dessen ungeach-
tet seien Familien, die ihr schwerbe-
hindertes oder krankes Kind zu Hause
betreuten, aufgrund einer Lücke im
geltenden Sozialversicherungsrecht
benachteiligt.

Diese Gesetzeslücke soll geschlos-
sen werden. Zumindest wenn es nach
Rudolf Joder, Berner Nationalrat (svp.),
geht. Er hat eine parlamentarische
Initiative eingereicht, über welche die

Sozialkommission des Nationalrats
nächste Woche entscheidet. «Heute ist
die IV daran interessiert, dass Kinder
wie Alessia möglichst ins Heim kom-
men», sagt Joder. Solche Institutionen
erhalten Beiträge von Kantonen und
Gemeinden – das entlaste die unter
Spardruck stehende IV. Folglich habe
die IV keinen Anreiz, die Betreuung
durch Angehörige zu fördern.

Lebenswert trotz Behinderung
Diese «Abschiebungs-Tendenz», wie
Joder sagt, ergebe sich aus einem Kon-
struktionsfehler im Sozialversiche-
rungsrecht. Das Gesetz soll deshalb so
angepasst werden, dass die Beiträge
der Sozialversicherung so weit rei-
chen, dass pflegende Angehörige von
schwerbehinderten oder kranken Kin-
dern finanziell entlastet werden. «Die
Mehrkosten für die Sozialversicherun-
gen sind überschaubar, da wenig Fami-
lien betroffen sind», ist Joder über-
zeugt. Sicher sei, dass die Betreuung
von schwerbehinderten Kindern durch
Angehörige die Allgemeinheit immer
noch billiger zu stehen komme als der
stationäre Aufenthalt in einem Heim.

Damit Alessias gesunde sechsjährige
Schwester nicht zu kurz kommt, muss
ihre alleinerziehende Mutter viel Ener-
gie und Zeit aufwenden. Petra Schweg-
ler fühlt sich oft ausgebrannt und er-
schöpft, sie schläft schlecht. Darum
verbringt Alessia jede zweite Woche
im Heim, wo sie von ihrer Mutter mit
einem eigens angeschafften Transport-
fahrzeug hingebracht und wieder abge-
holt wird. «Sie blüht richtig auf, wenn
sie wieder bei uns ist», sagt Petra
Schwegler, die erst nach der Geburt er-
fahren hat, dass Alessia nicht gesund
ist. Wer aber frage, ob ein Leben wie
das von Alessia überhaupt lebenswert
sei, habe ihre Tochter nie lächeln se-
hen. «Sie kennt nur das Leben mit Be-
hinderung», sagt Petra Schwegler, «un-
sere Massstäbe für Gesundheit gelten
für sie nicht.»

Recht auf Leben in der Familie

Schwerbehinderte Kinder haben ein
Recht darauf, zu Hause betreut zu wer-
den. Dieses Recht steht ihnen gemäss
Uno-Kinderkonvention zu, die auch von
der Schweiz ratifiziert wurde. Gemäss
Artikel 9 darf ein Kind nicht gegen den
Willen der Eltern von der Familie getrennt
werden. Zudem ist der Staat gemäss
Bundesverfassung verpflichtet, den Be-
dürfnissen der Familien Rechnung zu

tragen und auf schwerkranke und behin-
derte Kinder Rücksicht zu nehmen, sie
zu fördern und zu schützen. Dies hält ein
Gutachten des rechtswissenschaftlichen
Instituts der Universität Zürich fest.

Das Bundesamt für Sozialversiche-
rungen hat in einem kürzlich veröffent-
lichten Forschungsbericht bereits aner-
kannt, dass grosser Bedarf an Entlastung
für pflegende Eltern besteht. (brk.)


